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usw.) gehen kann. Wenden wir zur Illustration unser
spezielles Ergebnis auf die Durchschnittszahlen der
Stadt Zürich an, so würde sich ergeben, dass,
ausgegangen vom Mietzins eines einzelnen Mietobjektes,

nur etwas mehr als 6 % der Miete für die
Reparaturen in jeder Wohnung verwendet werden
dürften! Dazu müssen wir auch sofort wieder die
Einschränkung anbringen, dass diese Marge in einem
Teil der Betriebs jähre überschritten wird und dass
daher zum Ausgleich in andern Jahren entsprechend
weniger verbraucht werden darf.

Mit diesem Ergebnis sind wir wieder zu unserm
Ausgangspunkt zurückgekehrt. Angewendet auf den
durchschnittlichen Miefzins unserer Kolonie würde
sich ergeben: für Reparaturen am Mietobjekt selber
werden vom Mietzins pro Jahr zirka Fr. 75 frei, wenn
man die städtischen Ansätze zur Anwendung bringt.

Wie stimmt nun das mit der Praxis? Leider
erlauben uns die Ermittlungen aus der erst fünf Jahre
durchgeführten Statistik hier nun gar keine ganz
sichern Schlüsse, d. h. wenn wir unsere Statistik für
die ersten neun Betriebs] ahre auch schon durchgeführt

hätten, würden wahrscheinlich die nun folgenden

Zahlen etwas ausgeglichener sein. Es wurden
nämlich ausgegeben, im Durchschnitt der letzten fünf
Betriebsjahre, pro Mielobjekt Fr. 120.-.Vorausgesezt,
dass diese Zahl in den ersten neun Jahren entsprechend

kleiner war als Fr. 75, ist dieser Betrag
eigentlich nichl gerade hoch. Verwirrend isl jedoch
der Umstand, dass wir einzelne Wohnungen haben,
welche im Durchschniil der letzten fünf Jahre pro
Jahr bis 200 und mehr Franken verschlungen haben.
Wie hübsch nehmen sich neben diesen schwarzen
die zwei weissen Raben aus, welche (auch wieder
im Durchschnitt!) mit 15 bis 20 Franken pro Jahr
ausgekommen sind! Eine weitere Überraschung: es

hat in dieser Kolonie Wohnungen, welche vier- und
fünfmal den Mieter gewechseil haben, sie stechen
jedoch in bezug auf die Unterhaltkoslen gar nicht
extra hervor. Die im Unterhall teuersten Wohnungen
haben höchstens je einen Wechsel zu verzeichnen.
Neben den zufälligen baulichen Eigenheiten jedes
einzelnen Mielobjekles (z. B. ein schlecht erstellter
Kochofen, starke Rissbildungen in der Gipserarbeit

usw.) spielt natürlich die Art und Weise der
ständigen Benützung des Mietgegenstandes die weitaus
grösste Rolle. Ein weiterer Umstand, der mit diesem
in gewissem Zusammenhang stehl, bildet die sehr
verschiedenartige Vorstellung der Mieter darüber,
wie die Wohnung unterhalten werden soll. So gibt
es Wohnungen, welche ordentlicherweise im Jahr
ein einziges Mal für die Revision der Feuerungsanlagen

besucht werden müssen, wieder andere weisen

5-6, ja 9 ReparaturaufIräge im Jahre auf. Die
Mieter dieser letztem möchten wir bitten, dem
Bureau nicht wegen jeder Kleinigkeit zu berichten.
Vielleicht ist es doch möglich, verschiedene Sachen
zusammen zu melden, man erspart damit der
Genossenschaft einige Spesen. Man muss eben immer
wieder darauf aufmerksam machen, unnötige
Auslagen zu vermeiden, denn:

Es gibt im Koloniehaushall noch sehr hohe
einmalige Belastungen, für welche der Mietzins ebenfalls

die rechtzeitige Bereitstellung der nötigen Mitlei
erlauben muss. Wir denken dabei an die grossen
Auslagen, welche der Erneuerungsfonds im Laufe der
Jahre zu decken hal, wie: komplizierte Kanalisationsreparaturen,

Fassadenrenovationen, ja sogar, wie dies
in unserm Beispiel der Fall war, Unterfangen und
Verstärken von zu leicht ausgeführten Fundamentpartien

zur Vermeidung weiterer starker Rissbildungen

im Gebäude. Wie war man in diesem Falle froh,
dass der Erneuerungsfonds in den ersten Belriebs-
jahren nicht bloss mil dem gerade noch zulässigen
Minimum dotiert worden ist! Nur dadurch war es

möglich, nach elf Betriebsjahren diese in die
Zehnlausende von Franken gehenden ausserordentlichen
Belastungen zu decken.

Wir haben in unsern Ausführungen uns vor allem
an ein einzelnes praktisches Beispiel gehalten. Es soll
dazu dienen, zu Vergleichen anzuregen und eine
Aussprache über die Praxis der Reparaturarbeilen
in unsern Kolonien anzuregen. Es kommen nun für
die meislen Baugenossenschaflen die Jahre der grössern

Reparaturarbeilen. Eine solche Aussprache isl
darum besonders wichtig und mit Rücksicht auf
einen gesunden und sorgfälligen Genossenschaftshaushalt

wünschenswert.

Tabelle zur Entwicklung der Annuitätenzahlungen bei
II. Hypotheken, von k. straub

Für die seilens der Stadt Zürich mit II. Hypotheken
unterstützten Baugenossenschaflen besieht eine
besondere Situation insofern, als einerseits diese
Hypotheken in der Regel von 60 % bis 94 % des Anlagewertes

gewährt wurden und als sie anderseits mit
einem ziemlich starken Annuitätensatz amortisiert
werden müssen. Seitdem der Hypothekarzinsfuss
allgemein auf 4 % herabgesetzt wurde, betrug diese
Annuitäl, von Ausnahmen abgesehen, 6 %, wovon
2 % als erste Annuitätenrale und 4 % als Zinssatz
für das jeweilige Schuldkapifäl.

In der nachfolgend reproduzierten Tabelle soll ein
Mittel in die Hand gegeben werden, um mit an¬

nähernder Genauigkeit die Entwicklung der Annuität
und ihrer beiden Bestandteile, nämlich Zinsquote
und Amortisalionsquote, verfolgen und auf einen
bestimmten Zeitpunkt das Verhältnis dieser beiden,
sowie die erreichte Amortisalion ablesen zu können.

Die Tabelle gibt auf folgende Fragen Auskunfl:
1. Wieviel Prozent der Schuldsumme 34 % der

gesamten Anlage) sind in einem gewissen
Zeitpunkt abbezahlt?

2. Wie hoch ist innerhalb der Annuitäl von total
6 % in einem bestimmten Zeitpunkt die
Amortisalionsquote?
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3. Wieviel Prozent der ganzen Anlage macht in
einem bestimmten Zeitpunkt die bisher erfolgte
Amortisation auf der städtischen II. Hypothek
aus?

4. Wieviel Prozent der ganzen Anlage werden in
einem bestimmten Zeitpunkt mittels der
Amortisationsquote auf der städtischen II. Hypothek
abbezahlt?

Auf die Fragen 1 und 3 geben die Kurven in
Prozenten Auskunft, auf die Fragen 2 und 4 die geraden
Linien in Promille.

Einige praktische Beispiele mögen an Hand der
Kurven beantwortet werden.

Frage 1: Wieviel Prozent der ursprünglichen
Schuldsumme von 34% sind in 10 Jahren abbezahlt?

A n 1 w o r t : Zirka 24 %.
Die Frage kann natürlich auch lauten: Wie lange

dauert es, bis 24 % der ursprünglichen Schuldsumme
abbezahlt sind?

Antwort: 10 Jahre.

Frage 2: Wieviel Prozent der Annuität von total
6 % können nach 10 Jahren als Amoriisationsquole
für die Schuldsumme angesetzt werden?

Antwort: Zirka 29,5 %„ zirka 3%.
Während also ursprünglich 4% Zins und 2%

Amortisation geleistet werden mussten, kann nach 10 Jahren,

dank der fortschreitenden Amortisation, bereits
die Hälfte der ursprünglichen 6 %-Annuitäl als
Amortisation geleistet und es muss nur noch die Hälfte
für die Verzinsung der Restschuldsumme zu 4 %
gerechnet werden.

Die Frage kann natürlich auch lauten: Nach wieviel
Jahren hat sich die Amortisalionsquote innerhalb der
Annuität von 6% auf 3% vergrössert?

Antwort : Nach zirka 10 Jahren.

Frage 3 : Wieviel Prozent der gesamten
Anlage macht die im Laufe von 10 Jahren an der
zweilen Hypothek geleistete Amortisation aus?

Antwort: Zirka 8,2 %.

Frage 4 : Wieviel Prozent der gesamten
Anlage können nach 10 Jahren mit Hilfe der bei
der städtischen II. Hypothek zu leistenden Annuität
als Amortisation gerechnet werden?

Antwort: Zirka 10 »/oo zirka 1 %.

Mit andern Worten: Dadurch, dass eine Baugenossenschaft

genötigt ist, in ihre Betriebsrechnung die
Annuitäl von 6 % auf der zweiten Hypothek
einzukalkulieren, ist sie in der Lage, nach 10 Jahren auch
ohne sonstige Einlage in einen Amortisationsfonds
bereits 1 % der ganzen Liegenschaft zu amortisieren
bzw. einem Amortisationsfonds zuzuführen. Dieser
Prozentsatz vergrössert sich natürlich mit jedem
Jahre wieder. In der Tal isl mil 28 Jahren die ganze
zweite Hypothek abbezahlt,- es isl damit, da dann
kein Zins mehr geleistet werden muss, die Amorlisa-
lionsquote auf 6% angewachsen,- es sind 34% der
gesamten Anlage amortisiert, und es werden von der
gesamten Anlage im folgenden Jahre 2,04 % (20,4 °/0{|

in der Tabelle) amortisiert, wenn der Satz von 6 %
beibehalten wird.

Die Tabelle kann natürlich entsprechend auch für
jeden weitem Zeitraum zur Anwendung gelangen.
So ersieht man aus ihr z. B., dass nach 20 Jahren
zirka 60 % der ursprünglichen II. Hypothek abbezahlt
sind, dass dann bereits zirka 4,4 % der Annuität als
Amortisation dienen, dass damil zirka 20 % der
gesamten Anlage abbezahlt sind und mil Hilfe der
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Annuitäl allein bereits zirka 1,5% (=15°/00) der
gesamten Anlage amortisier! werden.

Die letztem Fragen interessieren vor allem dann,
wenn man sich überlegen will, wie die gesamte
Amorlisaiionspolilik innerhalb einer Genossenschaft
gestaltet werden soll. In der Regel schreiben unsere
Genossenschaften 0,75-1,5% an ihren Bauten jährlich

ab. Die slädtischen Genossenschaften werden
durch die Annuitäl genötigl, die II. Hypothek
bedeutend rascher zu amortisieren, als es durch einen
solchen jährlich gleichbleibenden Satz geschehen
würde. Es erhebt sich die Frage, wie diese beiden
Grundsätze sich zueinander verhalten. Sollen beide
Amortisationen nebeneinander unabhängig
weitergeführt werden? Soll ein allfälliger Amortisationsfonds

mit Zinseszinsen geäufnel werden neben der
städtischen Amortisalion? Soll die erste Generaiion
der Mieler die gesamte starke Amortisalion allein
Iragen oder gibl es Mittel und Wege, die Lasten
etwas zu verteilen?

Mil zunehmendem Aller der slädtischen Kolonien
werden diese Fragen aktuell werden. Die vorliegende
Tabelle gibl die Möglichkeit in die Hand, sie heule
schon elwas zu studieren.

Es braucht hier nicht betonl zu werden, dass jede
Baugenossenschaft, die einer gesunden Geschäftsführung

huldigen will, das grösste Interesse hat an
einer möglichst raschen Amortisierung ihrer
Schuldkapitalien. Insbesondere sind es die Mieler selbst,
die in ihrem eigensten Interesse darauf halten sollten,

dass kräftig amortisiert wird. Sie sind nämlich
nicht nur Mieter, sondern auch Besitzer der bewohnten

Liegenschaften. Sie haben, durch Übernahme von
Anteilscheinen, oft recht erhebliche Leistungen auf¬

bringen müssen. Ihre eigenen Gelder stehen an
letzter Stelle. Sie müssen darum so rasch als möglich
gegen allfällige Schwankungen auf dem Liegenschaf-
tenmarkl gesichert werden. Das kann nicht anders
geschehen als durch eine kräftige Amortisation der
übrigen Schulden. Je mehr diese letztern
zurückweichen, desto mehr Sicherheit gewinnen die
Mitgliedergelder. Und eine solche Sicherung ist gerade
in der heutigen Zeit dringendes Gebot. Darum darf
man der Stadt Zürich Dank wissen, dass sie die
Baugenossenschaflen geradezu genötigl hal, stark zu
amortisieren und dadurch die Milgliedergelder mehr
und mehr sicherzustellen. Diese Andeutungen waren
nötig gegenüber gelegentlichen Äusserungen,
wonach die Abschreibungen auf genossenschaftlichen
Bauten als zu weilgehend bezeichnet werden. Heute
muss festgestellt werden, dass, solange nicht auf
allen Anlagen einer Genossenschaft wenigstens 20

bis 25 % amortisier! sind, ein Nachlassen in
möglichst starker Abschreibung nicht eintreten sollte,
wenn nichl ganz zwingende Gründe es erforderlich
machen.

Anmerkung. Dem malhematisch Interessierten
ist es wohl schon deutlich geworden, dass die
Tabelle auf halblogarilhmischem Papier gezeichnet isl,
wodurch die Kurve der Amortisationsrate (die
Amortisationsrate kann als ein mil geometrischer Progression

sich vermehrender Betrag von 2 und dem
Vermehrungsfaktor von 1,04 betrachtet werden) in eine
Gerade gestreckt wird, und wobei die Kurve für die
Summe der Abzahlungen (die Abzahlungskurve kann
als die Summenkurve einer geometrischen Progression

mil dem Vermehrungsfaktor 1,04 belrachtet
werden) ebenfalls in die übersichtliche Form gebracht
wird.

Die kurzfristige Erfolgsrechnung und die Zwischenbilanz
Von W. Lippuner, dipl. Buchhalter, Zürich

In den Vorkriegszeiten gehörte es zum «guten
Tone » eines Geschäftes, die Buchhalterei im Dachfirst

oben zu « verstauen », allwo der gestrenge Herr
Chefbuchhalter manierlich mit schöner Kanzleischrift

die Geschäftsvorfälle in dicke, mit Leder und
Metall beschlagene Folianten niederschrieb. Der
Abschluss erfolgte vielfach nach zwei bis sechs
Monaten, da kein Grund vorhanden war, mit ungestümer

Hast zu pressieren, wusste man doch im voraus
auf Grund der erzielten Preise, dass ein schöner
Betriebsüberschuss zu erwarten war. Die Nachkriegszeit

mit den schweren wirtschaftlichen Erschütterungen

brachte rasch Wandel und Remedur in das
betriebliche Rechnungswesen. Zufolge der verschärften

Konkurrenz waren Handel und Industrie gezwungen,

äusserst knapp zu kalkulieren, um überhaupt
noch Aufträge zu erhalten. Die Buchhaltung wurde
in der Folge weit ausgebaut und neben das Kontor
des Chefs verlegt, um immer und zu jeder Zeil die
nötigen Unterlagen der Kostenrechnung und der
Statistik zur Hand zu haben.

Auch in den Baugenossenschaflen können wir die
neuzeitlichen Auffassungen über das moderne Rech¬

nungswesen zu Nulze ziehen. Wie überall, so gilt
auch hier, dass die Buchhaltung und Statistik nicht
Zweck, sondern Mittel zum Zwecke sein soll. Es ist
nötig, das gewonnene Zahlenmateriel zu sichten und
zu verarbeiten, d. h. mil anderen Worten, die Resultate

nicht in der Schublade verschwinden zu lassen,
sondern die Folgerungen der Erkenntnisse zu
verwerten. Hal eine Baugenossenschaft (bei genügender
Brulloverzinsung) beispielsweise Fr. 200,000 Miel-
zinseinnahmen pro Jahr bei voller Vermietung und
nur ein bis zwei Wohnungen leer, so wird sich der
Vorstand kaum alle Monate eine Zwischenbilanz
vorlegen lassen, da ja der Erfolg gesichert ist,
vielmehr wird er seine Aufmerksamkeil der Budgetkontrolle

zuwenden. Anders liegt der Fall bei Inslilu-
lionen, die zufolge der Slruklur der Lage mil einem
grösseren Leerwohnungsbestand zu rechnen haben.
Der mutmassliche Erfolg kann durch Subtraktion
des monatlichen Ausfalles von dem bei voller
Vermietung möglichen Gewinn errechnet werden. Diese
grobe Zusammenstellung dürfte nur dort zu
empfehlen sein, wo kleinere Verhältnisse vorliegen. Bei
grösseren Unternehmen dagegen kann diese Rech-


	Tabelle zur Entwicklung der Annuitätenzahlungen bei II. Hypotheken

